
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/10/20 92/04/0130
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1992

Index

L80004 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan

Oberösterreich

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §77 Abs1;

ROG OÖ 1972 §18 Abs5;

Rechtssatz

Die Widmung "Grünland - Grünzug" steht einem Änderungsvorhaben "Erweiterung der Lager?äche" für einen

Rohproduktenhandel gem § 77 Abs 1 GewO 1973 entgegen.
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